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Die Beleuchtung von Nationalstrassen

aus der Sicht der Strassenverkehrsverbinde

Von C. Hiberlin

Die Vollendung des Baus des Nationalstrassennetzes besitzt
heute in verschiedener Hinsicht erste Prioritdt. Erst zweite Priori-
tit kommt den erhohten Anmspriichen an die Beleuchtung der
Nationalstrassen zu, wobei hier zwischen direkten Massnahmen
(Beleuchtung von Anschlufstellen, stdidtischen Exprefstrassen,
Autobahntunnels usw.) und indirekten Massnahmen (Vermei-
dung der Blendung entgegenkommender Fahrzeuge, Verwendung
heller Autobahnbelige usw.) unterschieden werden kann.

1. Allgemeines

Wir hatten bereits zweimal Gelegenheit, an der General-
versammlung des schweizerischen Beleuchtungskomitees den
Standpunkt der Strassenverkehrsverbdnde zu diesem Thema
darzulegen — das erste Mal in Genf im Jahre 1959, damals
noch im Hinblick auf die zukiinftigen Autobahnen, das zwei-
te Mal 1963 in Ziirich, das heisst im Zeitalter, sagen wir, der
Euphorie.

Die damals aufgestellten Forderungen, auf welche nach-
folgend zuriickgekommen wird, gelten im Prinzip auch heute
noch, doch haben sie sich den Priorititen unterzuordnen, die
durch die heutige Finanzlage gegeben sind. Wenn 1963 noch
mit Gesamtkosten von 12,1 Milliarden Franken gerechnet
wurde, so sind heute Grossenordnungen von 40 Milliarden
Franken in Aussicht zu nehmen, wobei erst die Hilfte des
Autobahnnetzes erstellt ist. :

Nicht nur vom finanziellen Standpunkt, sondern auch
vom Standpunkt der Unfallverhiitung aus hat die Vollen-
dung des Baus des Nationalstrassennetzes die allererste Prio-
ritdt. Die Nationalstrassen haben sich im heutigen Betriebs-
und Beleuchtungszustand fiinfmal sicherer erwiesen als das
iibrige Strassennetz.

Zweite Prioritdt kommt dem einwandfreien Betrieb und
Unterhalt des bereits gebauten Netzes zu, wobei die Kosten,
mit Ausnahme fiir besondere Bauwerke wie Tunnels usw., zu
Lasten der Kantone gehen. Mit zunehmendem Ausbau stei-
gen auch die Kosten, so dass ohne Bundesunterstiitzung der
einwandfreie Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen
durch die Kantone auf die Ldnge nicht mehr gewihrleistet
sein wird. Die Bemiihungen, durch eine Verfassungsidnde-
rung diesen unbefriedigenden Zustand zu indern, sind leider
vorldufig an einer stinderatlichen Kommission aus nicht sehr
durchsichtigen Griinden steckengeblieben.

Erst in der folgenden Prioritdt waren deshalb erhohte An-
sy riiche an die Beleuchtung der Nationalstrassen zu stellen.

2. Forderungen in bezug auf die Beleuchtung
2.1 Nur indirekt mit der Beleuchtung zusammenhdingend
Wir werden immer und je ldnger, je hérter fordern, dass

— die Autobahnbelige hell gebaut werden, auch bei Bitu-
men. Es ist unverantwortlich, was sich Kantone bei den jiing-
sten Reparaturen an dunkeln Beldgen geleistet haben;

— die Blendung durch entgegenkommende Fahrzeuge
ausgeschlossen wird, sei es durch die Pflanzung von Mittel-
streifengebiischen oder, wo dies nicht maglich ist, durch die
Errichtung kiinstlicher Blendmasken.

Dort, wo und solange mit voller Scheinwerferwirkung ge-
fahren werden kann, geniigt die Eigenbeleuchtung unserer

340 (B 164)

L’achévement de notre réseau de routes nationales devient
aujourd’hui a plusieurs égards la «priorité des priorités». En
second rang seulement se placent les impératifs de I’éclairage des
routes nationales, au sein desquels il convient de distinguer les
mesures directes (éclairage des raccordements, voies-express ur-
baines, tunnels autoroutiers, etc.) et indirectes (réduction de
laveuglement provoqué par les véhicules circulant en sens con-
traire, enduits clairs pour les autoroutes, etc.).

modernen Fahrzeuge fiir eine wirtschaftliche Reisegeschwin-
digkeit, und eine ortsfeste Beleuchtung kann nicht viel zur
Verbesserung der Verhiltnisse beitragen. Das Bild dndert
sich aber vollkommen, sobald und solange mit Abblendlicht
gefahren werden muss. Die maximale Geschwindigkeit auf
unbeleuchteter und trockener Autobahn sollte dann nicht
iiber 80 km/h hinausgehen, sich somit zwischen 60 und
80 km/h bewegen, was fiir Autobahnen sinnwidrig ist. Prak-
tisch wird eine solch relativ bescheidene Geschwindigkeit
von den Autobahnbeniitzern auch nicht eingehalten, wo-
durch naturgemiss die Unfallgefahren wesentlich steigen.

2.2 Beleuchtungsmassnahmen

Als zweites ergibe sich die Forderung nach Beleuchtung
der Autobahnen iiberall dort, wo sich das Fahren mit Ab-
blendlicht nicht vermeiden Idsst, weil sonst eben nicht nur die
Unfallgefahren tibermissig gesteigert werden, sondern auch
die wirtschaftliche Ausnutzung der Autobahn in Frage ge-
stellt wird. Letzteres ist dann der Fall, wenn lingere Zeit mit
Abblendlicht gefahren werden muss und es viele Fahrzeuge
trifft.

Aber hier werden wir uns bescheiden miissen auf:

— die Beleuchtung der Anschlufistellen, die sich als be-
sondere Gefahrenherde erwiesen haben. Die aus- und einfah-
renden Fahrzeuge verlangen das Abblenden der folgenden
aufschliessenden Fahrzeuge, was zusammen mit den variie-
renden Geschwindigkeiten die Kollisionsgefahr wesentlich
steigert;

— die Beleuchtung der stadtischen Exprefistrasse. Sie
sind wegen der Héufung der Anschlufstellen und der ho-
hen Frequenz sowie zur Vermeidung von Scheinwerferbela-
stigungen der betreffenden Wohngebiete von Anfang an zu
beleuchten;

— die geniigende Beleuchtung der Autobahntunnels. Das
«geniigend» ist zu unterstreichen, namentlich bei der Ein-
fahrt in die Tunnels. Vereinheitlichungsbestrebungen in be-
zug auf die Art der Beleuchtung sowie der Intensitit wiirden
dabei von den Strassenbeniitzern ausserordentlich begriisst.

2.3 Massnahmen 2. Prioritiit

Auf bessere Zeiten zu verschieben sind die Wiinsche auf

— durchgehende Beleuchtung der Halbautobahnen, wo
die Unfallgefahr durch die Blendung auch mit abgeblendeten
Lichtern und wegen der Nahe des Gegenverkehrs wesentlich
hoher liegt, auch wenn sie nun auf 100 km/h Geschwindig-

‘keit beschrinkt werden mussten;

— die Beleuchtung von Autobahnen in nebelreichen Ge-
bieten und mit starkem Verkehr, zum Beispiel die sechsspu-
rige Autobahn der N 1 zwischen Ziirich und Baden. Es sei
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dabei betont, dass die Beleuchtung dieser Strecke aus Griin-
den der Sammlung von Erfahrungen doch sehr wiinschbar
ware.

2.4 Anforderungen aus der Sicht der Strassenbeniitzer

Abschliessend seien noch die Anforderungen, die von
«Konsumenten» an die Beleuchtung gestellt werden, aufge-
zahlt:

— Es muss eine fiir den Automobilisten moglichst blen-
dungsarme Leuchtenbauart gewidhlt werden, die eine uner-
wiinschte zusitzliche Blendung durch die Beleuchtungsan-
lage selbst verhindert.

— Die Anlage der Masten darf nicht verkehrsgefihrdend
sein, weshalb sich wohl immer ein Schutz durch Leitplanken
aufdrangen wird.

— Eine stirkere Beleuchtung der innern schnellsten Fahr-
bahn ist wiinschbar.

— Die Beleuchtung soll eine mdaglichst tageslichtihnliche
Lichtfarbe aufweisen, damit die Verkehrsvorgange auf der
Autobahn naturgetreu und namentlich die Signale farbenecht
wiedergegeben werden, sofern diese nicht restlos beleuchtet
werden.

Adresse des Autors
C. Hiberlin, Direktor des ACS, Laupenstrasse 2, 3001 Bern.

Signal- und Fernmeldeanlagen an Nationalstrassen

Von H. Mazan

Signal- und Fernmeldeanlagen an Nationalstrassen stellen fiir
die Polizei ein dusserst wertvolles Hilfsmittel fiir eine schnelle
und wirksame Steuerung der Verkehrssysteme dar. Beim Bau von
Signal- und Fernmeldeanlagen muss insbesonders die Betriebs-
sicherheit gewihrleistet sein, aber auch der Personalinstruktion,
den Moglichkeiten zur Systemerweiterung und dem Anlagen-
unterhalt ist ein hoher Stellenwert beizumessen.

1. Was sind S + F-Anlagen?

Signal- und Fernmeldeanlagen (S + F-Anlagen) gehoren
zur Ausriistung von Nationalstrassen. Thnen féllt die allge-
meine Aufgabe zu, die Arbeit der Verkehrspolizei zu unter-
stiitzen und dabei die Besonderheiten der Nationalstrassen zu
beriicksichtigen. Letztere zeichnen sich aus durch:

— grosse Transportkapazitit

— hohe Fahrzeuggeschwindigkeiten

— Streckenfiihrung grossenteils ausserhalb von Siedlungs-
gebieten

— Verlassen der Fahrbahn nur an wenigen bestimmten
Stellen moglich

— viele potentielle Gefahrenquellen vorhanden

Les installations de signaux et commandes a distance consti-
tuent pour la police une aide trés précieuse pour assurer la
régulation du trafic. Lors de leur construction, on doit en particu-
lier assurer la sécurité d’exploitation, mais également l'instruction
du personnel, étudier les possibilités d’extension et I'entretien.

Die S + F-Anlagen ermoglichen der Polizei, das Ver-
kehrsgeschehen im besagten Raum im wesentlichen zu erfas-
sen, Entscheide zu fdllen und schnelle, wirksame Steuer-
und Reguliervorgiange auszulGsen.

Im weiteren kOnnen damit dem Automobilisten Befehle,
Hinweise oder sonstige Informationen vermittelt werden und
dadurch einen sicheren, bequemen und leistungsfahigen Ver-
kehrsfluss ermoglichen. Die Nationalstrassen-Telefonanlage
(NT-Anlage) schafft zudem die Voraussetzung, dass der
Automobilist bei einer Panne oder einem Unfall in regelmas-
sigen Abstdnden iiber die ganze Strecke die Polizei benach-
richtigen und Hilfe anfordern kann.

So betrachtet, miisste diesen Anlagen ein hoher Stellen-
wert im Verkehrssystem beigemessen werden.

KAPQ (Lumk
Telex
E. Z . T I f
eleton Feuerwehr
Sanitat
Feuerwehr PM.Z. Pannen-
W'thur dienst
ST.Z.
Glatt
Fig. 1 ‘
Uberblick iiber die Elektroanlagen der N 1 . I f
zwischen der Stadtgrenze Ziirich Nationalstrassen - Tele onanlage
und der Bedienungsgrenze ZH/SG | ] | r . r
Verkehesregelungsanlage Aubrugg  Neugut Briittisellen Toss Matzingen
e Fernsehanlage .
Fernwirkanlage T
Fahrbahnbeleuchtung BB
Signalbeleuchtung RS N N SANNARRNNNANSY N
P.M.Z.  Polizeimeldezentrale bz ] vz
ST.Z. Steuerzentrale EEEEEE B 5|

Bull. SEV/VSE 67(1976)7, 3. April

(B 165) 341



	Die Beleuchtung von Nationalstrassen aus der Sicht der Strassenverkehrsbände

